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Schulungskurs fiir Armenpfleger

Im Monat November veranstalteten die Direktion der
Firsorge und die Armenpflegerkonferenz des Kantons
Zurich gemeinsam einen Einfiihrungskurs fiir neuge-
wéhlte Armenpfleger. Der Versammlungsleiter, Herr
E. Muntwiler, geschéftsleitender Sekretar des Filirsor-
geamtes der Stadt Ziirich, durfte nicht nur neugewéhlte
Mitglieder, sondern auch viele «ergraute Haupter» be-
grissen. Die grosse Teilnehmerzahl bewies das Inter-
esse flir diesen Schulungsnachmittag.

Im ersten Referat zeigte Herr Dr. A.Honegger, Vor-
steher der Abteilung Armenwesen der Flirsorgedirek-
tion Zirich, an Beispielen die Wandlung der gesetzli-
chen Grundlagen des Armenwesens auf. Wohl die be-
deutendste Entwicklung war der Schritt von der hei-
matlichen zur wohnortlichen Unterstiitzungspflicht. —
Der Referent konnte darauf hinweisen, dass sich das
heute noch geltende Armengesetz aus dem Jahre 1927
bewédhrt habe. Das Gesetz gewihrt genltigend Spielraum
flir moderne Flrsorge. Es ist hingegen in Zustandig-
keitsfragen manchmal etwas kompliziert.

Neben den rechtlichen Grundlagen sind aber fiir den
Armenpfleger auch Kenntnisse und Féhigkeiten im per-
sonlichen Verkehr mit den Hilfesuchenden nétig. Frau-
lein P. Jucker von der Armenpflege Dietikon stellte die
Gesprdachsfiithrung in den Mittelpunkt ihres Referates.
Als Ausgangspunkt diente § 25 (priifen der Verhéltnisse
der Hilfesuchenden, ermitteln der Ursachen und deren
Beseitigung durch zweckdienliche Flrsorge). — Die
Griinde, die eine Unterstliitzung noétig machen, sind
heute oft innerer Art. Aeusserlich stellen wir keinen
grossen Unterschied zwischen Unterstiitzten und Um-
welt fest. Viele Hilfesuchende brauchen seelische Hilfe.
Um diese vermitteln zu konnen, bediirfen wir unter
anderem des Gespréchs.

Schon die #dusseren Umstidnde beeinflussen ein Ge-
spriach. Ob der zu Unterstiitzende wie bei einem Verhor
vor dem Pult sitzt, das Gespridch durch Telephonanrufe
und eintretende Mitarbeiter dauernd unterbrochen wird,
oder aber in einer wohlwollenden Offenheit an einem
ungestérten Ort stattfindet, beeinflusst die zu leistende
Arbeit wesentlich. Ein Gesprach sollte nicht lidnger als
eine Stunde dauern. Die Referentin wiirde wihrend
Jes Gesprichs keine Notizen machen. Erst wenn der
mitmenschliche Kontakt hergestellt ist, wiirde sie die
notigen Fragebogen ausfullen. In geeigneten Féllen
kann diese Arbeit sogar dem Hilfesuchenden selber
ubertragen werden.

In der Gesprichssituation ist die geschwdchte Stellung
des Schiitzlings gegeniiber dem Armenpfleger zu beach-
ten. Wer um etwas bitten muss, fithlt sich unsicher
und ist vielfach &#ngstlich. Um sich etwas mehr Sicher-
heit zu geben, wird dann gerne aufgetrumpft. Es ist
nicht niitzlich, wenn der Armenpfleger seinen eigenen
MaBstab an den Klienten legt. Das Miteinander wird
dadurch verunmoglicht. Um einander zu finden, muss
der «Stiirkere» verstindnisvoll entgegenkommen. Es gilt
von der Situation, wie sie nun einmal ist, auszugehen.
Die Referentin wies auch darauf hin, dass ein guter
Gespréichsfithrer zuhtéren kann. Dabei wird man das,
was der Hilfesuchende nicht sagt, herausmerken. Auch
ist es wichtig, dass sich der Klient frei dussern kann.

Eine niitzliche Veranstaltung

Der Schluss des Gesprichs soll eher hoffnungsvoll, aber
nicht unrealistisch sein.

Herr R. Schneider von der Armenpflege Wetzikon re-
ferierte liber Art und Mass der Unterstiitzung. Im § 24
des Armengesetzes sind die Voraussetzungen der Ar-
menunterstiitzung dargelegt. Die Hilfeleistung der Ar-
menpflege setzt in der Regel ein Gesuch voraus. Wo
nicht ein Notfall besteht, soll die Hilfe planméssig er-
folgen. Es besteht keine gesetzliche Pflicht, Verschul-
dungen zu Ubernehmen, aber oft ist eine griindliche
Sanierung unerlésslich. Ueber das Mass der Unterstiit-
zung wird heute viel diskutiert. Es ist jedoch nicht
zweckméssig, gesetzlich genau umschriebene Richtlinien
uber die Hoéhe der Unterstiitzungsgelder festzulegen,
weil die Unterstiitzungsansétze sehr differenziert ange-
wandt werden miissen. Herr Schneider legte den Teil-
nehmern Richtlinien fiir Unterstiitzungsansétze aus der
heutigen Praxis vor. In der nachfolgenden Pause konn-
ten die Armenpfleger iiber diese Richtlinien ihre Mei-
nungen austauschen.

Ueber die heikle Frage der Abklarung der finanziellen
Verhéltnisse von unterstiitzungspflichtigen Verwandten
oder Angehorigen referierte Herr Th. Hiini, Armen-
pfleger, Thalwil. Es ist Aufgabe der Armenpflege, diese
Personen zu ermitteln. Dies bedingt eine genaue Ab-
kldrung der finanziellen Verhiltnisse der in Frage kom-
menden Pflichtigen, bevor die ganze Verwandtschaft
alarmiert wird. — Die Armenpflege hilft auch vielen
Miittern mit ausserehelichen Kindern, geschiedenen und
getrennt lebenden Frauen bei der Eintreibung der ge-
setzlichen Unterstiitzungsbeitrige. Kommt der Mann
seinen Verpflichtungen nicht nach, so wird eine Lohn-
pfiandung oder Betreibung eingeleitet. Auf Grund des
Artikels 217 des Strafgesetzbuches kann, wer aus bosem
Willen, aus Arbeitsscheu oder Liederlichkeit die fami-
lienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstiitzungspflich-
ten nicht erfiillt, eingeklagt werden. Schliesslich legte
der Referent noch dar, dass nur jene Unterstiitzten zur
Riickerstattung verpflichtet sind, deren ©6konomische
Verhéltnisse sich so weit gebessert haben, dass ihnen
zugemutet werden kann, die erhaltenen Beitrdge ganz
oder teilweise zurlickzuerstatten.

Da unser Land viele ausléndische Arbeiter beschéaftigt,
war es sicher angezeigt, auf die bestehenden Armen-
rechtsvertridge zwischen der Schweiz und einigen Nach-
barstaaten sowie auf die tibrige Auslandflirsorge hin-
zuweisen. Herr Dr. Ed. Riiegg vom Filirsorgeamt der
Stadt Ziirich zeigte an einigen Beispielen, wie die Ko-
stenverteilung zwischen Wohn- und Heimatkanton bei
mehrfachem Biirgerrecht geregelt wird. Der Referent
hob hervor, dass die armenrechtliche Heimschaffung
(Artikel 45 der Schweiz. Bundesverfassung) kaum mehr
gehandhabt wird. Im Kanton Ziirich ist 1961 keine ein-
zige Heimschaffung erfolgt. Ein interessantes Detail
war auch der Hinweis, dass transportunfihige Kranke
am Ort des Unfalls versorgt werden mtissen.

Herr W. Schlumpf, Flirsorgeamt der Stadt Winterthur,
behandelte das «Konkordat liber die wohnortliche Un-
terstiitzung». Zur Zeit des ersten Weltkrieges wurden
die ersten Unterstiitzungskonkordate eingegangen. —
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Immer mehr hat sich die wohnortliche Unterstiitzung
durchgesetzt. Dem heutigen Konkordat, vom 16. Dezem-
ber 1960, sind nur noch die Kantone Zug, Thurgau,
Appenzell A.-Rh. und Genf nicht angeschlossen. Dieses
Konkordat regelt die zwischenkantonalen Beziehungen
auf dem Gebiete der Armenflirsorge. Mit Hilfe einer
grossen graphischen Darstellung, die sicher viel zum
guten Verstindnis des Vortrages beitrug, zeigte der
Referent auf, wann ein Konkordatsfall eintritt. Auch
die Kostenverteilung zwischen Heimat- und Wohn-

gemeinde wurde sehr gut verstdndlich erlautert.
In seinem Schlusswort dankte Herr Muntwiler den
Behorden und den Referenten flir die Durchfithrung
dieser Schulung. Ein besonderer Dank galt der Arbeit
der Armenpfleger und -pflegerinnen. Im Verlaufe der
Veranstaltung wurde darauf hingewiesen, dass in den
nédchsten zwei Jahren ein Fortbildungskurs durchge-
fiihrt werde. Somit wird weiterhin eine angemessene
Ausbildung mithelfen, eine gute Arbeit der Armen-
pflegen in unserer Zeit zu gewéahrleisten. Ww. G.

Neue Publikationen, die uns interessieren

Psychopathologie der Sexualitit

Bearbeitet von H. Giese und V. E. Gebsattel (mit Bei-
trdgen von anderen Autoren). 1962. 627 S. Ganzleinen
DM 63.—.

Der stattliche Band, zu dem zahlreiche Autoren ihre
Beitridge geliefert haben, soll einen Querschnitt durch
die heutige «psychopathia sexualis» liefern. Der Haupt-
teil stammt von H. Giese (der auch schon andere Ar-
beiten tiber Sexualwissenschaft publiziert hat), jedoch
kommen noch Theologen, Juristen, Psychotherapeuten
und Psychiater zu Wort. — Wiewohl das vorliegende
Sammelwerk ein gewaltiges Pensum von Stoff durch-
arbeitet, wird man bei seiner Lektlire nicht in allen Tei-
len zufriedengestellt, manche Autoren huldigen einer
schwer verstandlichen Sprache, die hinter ihren ge-
wundenen Wendungen viel Problematik unklar lésst;
andere wieder sind im Sinne der deutschen Psychia-
trie allzusehr vom Psychopathie- und Anlagenbegriff
durchdrungen, der alle Sexualstorungen als ein mehr
oder minder unentrinnbares «Schicksal» fehldeutet und
die von der Tiefenpsychologie erhobenen Befunde tiber
die Verursachung von Sexualstéorungen durch Kind-
heitseindriicke vernachléssigt. Davon abgesehen jedoch
ist der Band durch sehr wertvolle Untersuchungen aus-
gezeichnet, vor allem sein grossangelegtes Konzept
macht ihn zu einer kleinen Sexualenzyklopédie, die
man mit Nutzen zur genaueren Information verwerten
kann. Schon der Mut, ein solches Werk auszuarbeiten,
darf mit Nachdruck gewlirdigt werden.

Schweizerischer Unfallverhiitungs- und Arbeitshygiene-
kalender 1963

Redaktion: K. Schelling-Moser, Luzern. Fr. —.60.
Ott-Verlag, Thun

Wer das kleine Bilichlein, Umfang 72 Seiten, zur Hand
nimmt, ist erstaunt, darin eine Fille von Anregungen
fiir die Arbeitssicherheit und die Unfallverhiitung zu
finden. In Haus und Werkstatt heisst es stets auf der
Hut sein. Wieviele Unfélle mit materiellem Schaden,
auch koérperlicher und seelischer Art, kénnte bei ruhi-
ger Ueberlegung vermieden werden. Im Zeitalter des
chronischen Personalmanges kommt diesem Problem
noch eine vermehrte Bedeutung zu. Das handliche
Biichlein gibt viele brauchbare und beherzigenswerte
Hinweise.
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Dr. E. Riggenbach: Die Kunst, unterhaltend zu sein
Gebriider-Riggenbach-Verlag, Basel, Fr. 3.90.

90 Seiten pointenreiche Ausspriiche, Anekdoten, Wort-
spiele, Rétsel, Zitate, Scherze und anderes mehr — wie
oft sind wir dafiir empfénglich, wenn wir frohlich zu-
sammensitzen. Aber meist ldsst uns unser Gedéchtnis
gerade dann im Stich, wenn wir besonders darauf
zdhlen. Man wird diese Sammlung gerne griffbereit
in der Néhe haben; es gibt immer wieder Gelegenhei-
ten, bei denen wir damit viel Vergniigen bereiten
konnen.

Paul Moor: Die Bedeutung des Spiels in der Erziehung.
Verlag Hans Huber, Bern und Stuttgart, 1962.

Erfilltes Leben? Sehnsucht des Erwachsenen. Beim
Kinde, sagt Paul Moor, in seinem Spiel, da wiirde die
Moglichkeit erflillter Augenblicke noch vorhanden sein.
Erkennt das der Erwachsene in vollem Umfang? Ver-
steht er es, dem Kinde entsprechend zu begegnen, um
diese Gabe des Kindes zu foérdern und dieses Paradies
nicht zu zerstoren?

Wir haben die wahre Natur des unverdorbenen, ge-
sunden Spiels zu durchschauen. Das ist die Aufgabe, die
sich Paul Moor in seinem fiir den Leser anspruchs-
vollen Buche stellt: Grundlegung einer Spielpddagogik.
Er knipft an bei den bestehenden Spieltheorien und
ordnet sie, Er untersucht das Wesen des Spiels und ver-
gleicht unter anderem die Entwicklungsreihenfolge im
Spiel des Erwachsenen und im Spiel des Kindes. Er
unterscheidet zwischen Spielpddagogik und Spielthera-
pie. Er widmet zwei Kapitel dem geistesschwachen und
dem schwererziehbaren Kinde, Paul Moor schliesst ab
mit einer kritischen Wiirdigung des Werkes «Homo lu-
dens» (Der spielende Mensch) von Huizinga.

Wer sich in die Arbeit Prof. Paul Moors zu vertiefen
gedenkt, muss gerlistet sein. Voraussetzung ist Ver-
trautheit mit der Begriffswelt der Psychologie und der
Piddagogik. Vom Leser wird Disziplin verlangt, den An-
alysen, Definitionen und Abgrenzungsversuchen sorg-
faltig zu solgen. Man kann Paul Moors Seiten nicht ein-
tach tberfliegen.

Folgende Textprobe soll das belegen: Gewisse «Spiel-
theorien zeigen uns, wie das Spiel Erweiterung der Ich-
sphiare ermoglicht, oder auch Abreaktion von Unter-
driicktem und Verdringtem, und ebenfalls Kompensa-
tion von Minderwertigkeitsgefithlen. Das Spiel erfiillt



	Schulungskurs für Armenpfleger : eine nützliche Veranstaltung

